
 

Seitenbeschränkungen (Stand Okt. 2025)  28. Oktober 2025 

 

Rubriken und Seitenbeschränkungen 
 
Den einzelnen Rubriken wird ein klar definierter Seitenumfang zugewiesen. Dieser sieht wie 
folgt aus: 

 

Parteien ................................ je 1 Seite 

Burgergemeinde ................... 1 Seite 

Kirchgemeinde ..................... 2 Seiten 

Schule .................................. 4 Seiten 

Vereine ................................. je 1 Seite 

Reportagen .......................... je 1 Seite 

 
 
Grundsatz zum Textinhalt 
Die Texte dürfen keine rassistischen Bemerkungen/Aussagen, Beleidigungen, Drohungen 
und dergleichen enthalten. Im Zweifelsfall entscheidet die Redaktion im Einzelfall. 
 
Hinweis Text inkl. Layout 
Die Redaktion redigiert die Beiträge anhand der Schreibregeln. Das Layout der Dorfzytig 
erstellt die Druckerei. Es besteht kein Anspruch auf die originalgetreue grafische Wiedergabe 
der Beiträge und Illustrationen. Über allfällige Layoutwünsche entscheidet die Redaktion. 
 
Hinweis Fotos 
Pro Artikel können beliebig viele Fotos in den Text eingebaut werden. Die vorgegebene 
Seitenbeschränkung sollte dabei nicht überschritten werden. 
Bei Personenfotos wird eine Bestätigung fürs Veröffentlichen im Internet benötigt (digitale 
Version der Dorfzytig auf Gemeinde-Website). Diese kann bspw. per E-Mail erfolgen. 
 
Hinweis Reportagen 
In der Rubrik «Reportagen» werden Beiträge von AarwangerInnen sowie auswärtigen 
Unternehmen veröffentlicht. Es muss jedoch ein Bezug resp. eine Verbindung zu Aarwangen 
bestehen. Dies kann beispielweise in Form einer Mitgliedschaft erfüllt werden. Die Redaktion 
behält sich das Recht vor, im Einzelfall zu entscheiden. 
In die Rubrik «Reportagen» fallen auch Leserbriefe aus der Bevölkerung. Sie werden 
explizit als Leserbrief bezeichnet und zwingend mit dem Namen des Verfassers versehen.  
PR-Berichte müssen der Aarwanger Bevölkerung einen klaren Nutzen bringen. Ist dies nicht 
der Fall, insbesondere bei PR-Berichten von auswärtigen Unternehmungen ohne jeglichen 
Bezug zu Aarwangen, so werden sie nicht angenommen. 
 
Hinweis Veranstaltungskalender 
Damit es über zwei Ausgaben nicht zu viele Doppelnennungen gibt, werden Veranstaltungen 
nur aufgenommen, wenn sie vor dem Sonntag in der Erscheinungswoche der nächsten 
Ausgabe liegen. 
Es werden hauptsächlich Veranstaltungen, die in Aarwangen stattfinden und öffentlich sind, 
aufgenommen. Bei Vereinen aus Aarwangen kann die Praxis abweichen. Die Redaktion 
entscheidet im Einzelfall. 
 
Redaktion Aarwanger Dorfzytig 

 Ist der Platzbedarf grösser als links 
angegeben, wird der Mehraufwand dem 
Urheber in Rechnung gestellt. 

 
 Die Mehrkosten für eine Seite belaufen sich 

auf CHF 100 bzw. CHF 50 für 1/2-Seite. Sie 
werden sobald sich die Dorfzytig-Ausgabe 
im Druck befindet, spätestens kurz nach 
deren Erscheinung, in Rechnung gestellt. 


